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I. Amtliche Texte 
108 Zehnte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Aufteilung .des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abfüh
rung der Gewerbesteuerumlage vom 12. Dezember 1969 
(Amtsbl. S. 833), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

30. Oktober 1985 (Amtsbl. S. 1125) 

Vom 30. April 1988 

Auf Grund des § 2 des Gesetzes zur Neuordnung der 
Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 1985 (BGB!. 
I S. 201) verordnet die Landesregierung: 

Artikel I 

Die Anlage 1 zu § 1 der Verordnung über die Aufteilung 
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die 
Abführung der Gewerbesteuerumlage vom 12. Dezember 
1969 (Amtsbl. S. 833), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 30. Oktober 1985 (Amtsbl. S. 1125), wird durch die 
Anlage zu dieser Verordnung ersetzt. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt zum 1. Januar 1988 in Kraft. 

Saarbrücken, den 30. April 1988 

Die Regierung des Saarlandes 

Lafontaine Dr. Peter 

Läpple Hoffmann 

Kasper Leinen 

Dr. Walter Dr. Hahn 

Prof. Dr. Breitenbach 
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(Saarländisches Naturschutzgesetz - SNG) vom 31. 
Januar 1979 (Amtsbl. S. 147), geändert durch Gesetz vom 
8. April 1987 (Amtsbl. S. 569) verordnet der Minister für 
Umwelt: 

Artikel 1 

Die Verordnung über besonders geschützte Arten wild
lebender Tiere und wildwachsender Pflanzen (Artenschutz
verordnung - ArtSchVO) vom 29. September 1981 
(Amtsbl. S. 881) wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Saarbrücken, den 3. Mai 1988 

Der Minister für Umwelt 

Leinen 

105 Verordnung 
über das Naturschutzgebiet Großbirkel-Hungerberg 

Vom 25. April 1988 

Auf Grund des § 19 des Gesetzes über den Schutz der 
Natur und die Pflege der Landschaft (Saarländisches 
Naturschutzgesetz - SNG) vom 31. Januar 1979 (Amtsbl. 
Seite 147), geändert durch Gesetz vom 8. April 1987 
(Amtsbl. Seite 569), verordnet der Minister für Umwelt -
Oberste Naturschutzbehörde -: 

§ 1 

Bestimmung 

Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutz
gebiet bestimmt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutzge
biet Großbirkel-Hungerberg. 

§ 2 

Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von ca. 14 ha. Es 
umfaßt nach dem Stand vom April 1988 in der Stadt 
Blieskastel, 

Gemarkung Altheim, 
die Flurstücke Nr. 2306, 2306/2, 2306/3, 2307, 2307 /2, 
2307/3, 2310, 2309, 2308, 2299, 2299/2, 2300, 2296 bis 
2298, 2252, 2252/2, 2253, 2253/2, 2254, 2272 bis 2276, 
2255 und 2256 bis 2263, 

Gemarkung Brenschelbach, 

die Flurstücke Nr. 3663, 3664, 3665, 3665/2, 3666 bis 3670, 
3670/2, 3671, 3671/2, 3671/3, 3672, 3677, 3677/2, 3678, 
3679, 3679/2, 3680, 3681, 3682, 3683, 3683/2, 3684, 3685 
bis 3691, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704 und 3705 sowie 
Teilflächen der Flurstücke Nr. 3706, 3707 und 3645. 

(2) Das Naturschutzgebiet ist in dem anliegenden Karten
ausschnitt gekennzeichnet sowie in der Katasterkarte Maß
stabe 1 : 2 500 mit roter Randsignatur dargestellt. Die 
Katasterkarte wird beim Minister für Umwelt - Oberste 
Naturschutzbehörde -, Hardenbergstraße 8, 6600 Saar
brücken, archivmäßig verwahrt. Eine zweite Ausfertigung 

befindet sich bei der Unteren Naturschutzbehörde beim 
Landrat in Homburg, Am Forum 1, 6650 Homburg. Die 
Karte kann bei den genannten Behörden während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 

(3) Das Naturschutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
und, soweit zum Erkennen des Grenzverlaufes im Gelände 
erforderlich, entlang des Grenzverlaufes durch Aufstellung 
des amtlichen Schildes „Naturschutzgebiet" gekenzeich
net. 

§ 3 

Schutzzweck 

Schutzzweck ist die Erhaltung, Förderung und Entwicklung 
eines Biotopkomplexes mit seltenen und gefährdeten 
Lebensgemeinschaften auf trockenen, warmen Kalkstand
orten und wechselfeuchten bis feuchten Gräben. 

Insbesondere soll der Bestand an Kalkhalbtrockenrasen 
geschützt werden. 

§ 4 

Verbote 

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verbo
ten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände
rung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile, zu einer 
nachhaltigen Störung oder zu einer Beeinträchtigung der 
Objekte der wissenschaftlichen Forschung und Lehre füh
ren können. 

(2) Im Bereich des Naturschutzgebietes ist insbesondere 
verboten, 

1. bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die keiner 
Baugenehmigung oder Bauanzeige bedürfen; 

2. Straßen, Wege oder Leitungen zu bauen sowie Anla
gen dieser Art zu verändern; 

3. Pflanzen zu entfernen oder in anderer Weise zu schä
digen; 

4. nicht jagdbare wildlebende Tiere mutwillig zu beunru
higen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, Larven, 
Eier oder Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzu
nehmen oder zu beschädigen; 

5. Pflanzen und Tiere einzubringen; 

6. Aufforstungen oder Anpflanzungen vorzunehmen; 

7. Laubgehölze zu entfernen; 

8. Brach- und Grünlandflächen umzubrechen; 

9. Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Gra
bungen vorzunehmen, Schutt oder Bodenbestandteile 
einzubringen oder die Bodengestalt auf andere Weise 
zu verändern oder zu beschädigen; 

10. das Ein- oder Ableiten von Oberflächen- oder Grund
wasser einschl. Dränage; 

11. das Weiden von Vieh; 

12. die Verwendung von Düngemitteln (einschließlich 
organischer); 

13. Herbizide, Insektizide, Fungizide oder andere chemi
sche Mittel sowie Klärschlamm einzubringen; 

14. das Abbrennen von Pflanzenbeständen (z. B. Röh
richt, Wiesen, Brachen, Hecken); 
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15. zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, zu lagern, Feuer 
anzumachen, Wagen und Krafträder zu parken, 
Abfälle wegzuwerfen; 

16. Bild oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht 
auf den Schutz des Gebietes hinweisen; 

17. Veränderungen an bestehenden Gewässern vorzuneh
men; 

18. das Betreten außerhalb der Wege sowie das Laufenlas
sen von Hunden. 

§ 5 

Anzeigepflicht 

Änderungen der Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhält
nisse sind der Obersten Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

§ 4 gilt nicht 

§ 6 

Zulässige Handlungen 

1. für die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung 
auf bisher bewirtschafteten Grundstücken in extensiver 
Form. Bei dieser Nutzung müssen die Verbote des § 4 
Abs. 2 Nr. 8, 10, 13 und 17 beachtet werden; Dünger 
darf höchstens bis zum Maß der bisherigen Bewirt
schaftungsweise eingebracht werden; Gülle darf nicht 
eingebracht werden; 

2. für die sonstige, bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung 
der Grundstücke, Gewässer und Wege (einschließlich 
der Jagd) sowie der rechtmäßig bestehenden Einrich
tungen in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung, soweit 
dies dem Schutzzweck nicht zuwiderläuft; erforderliche 
Arbeiten dürfen mit Rücksicht auf die Brut- und Laich
zeit nicht ohne zwingenden Grund in der Zeit vom 
15. Februar bis 30. September durchgeführt werden; 

3. für Schutz- und Pflegemaßnahmen, die von der Ober
sten Naturschutzbehörde oder den von ihr beauftragten 
Stellen angeordnet oder zugelassen werden. 

§ 7 

Schutz- und Pflegemaßnahmen 

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann einzelne Nut
zungsarten der in § 6 enthaltenen zulässigen Handlungen 
für unzulässig erklären, wenn die ausgeübte Nutzungsart 
den Schutzzweck gefährdet. 

(2) Die Oberste Naturschutzbehörde kann Schutz- und 
Pflegemaßnahmen anordnen, wenn die Wahrung des 
Schutzzweckes dies erfordert. 

§ 8 

Befreiung 

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann von der 
Obersten Naturschutzbehörde auf Antrag Befreiung erteilt 
werden, wenn die Voraussetzungen nach § 34 Abs. 2 des 
Saarländischen Naturschutzgesetzes erfüllt sind. 

§ 9 

Beseitigung von Beeinträchtigungen 

Bei Inkrafttreten dieser Verordnung vorhandene Beein
trächtigungen des Schutzzweckes sind auf Anordnung der 
Obersten Naturschutzbehörde zu beseitigen, sofern die 
Beseitigung zumutbar ist. 

§ 10 

Duldungspflicht 

Die Eigentümer von Flurstücken innerhalb des Natur
schutzgebietes haben zu dulden, daß in das Liegenschafts
kataster der Hinweis „Naturschutzgebiet" aufgenommen 
wird. 

§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 9 Saarländi
sches Naturschutzgesetz handelt, wer in dem Naturschutz
gebiet vorsätzlich oder fahrlässig eine der in § 4 dieser 
Verordnung verbotenen Handlungen vornimmt. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. 

Saarbrücken, den 25. April 1988 

Der Minister für Umwelt 
- Oberste Naturschutzbehörde -

Leinen 
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255 Verordnung  
 über das Naturschutzgebiet „Bickenalbtal“ 
 N 6809-301

Vom 27. September 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 23 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlini-
en er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumen-
tarium in Form von Beschwerde- und Vertragsverlet-
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 171,3 ha wird zum Naturschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Naturschutz-
gebiet „Bicken albtal“ (N 6809-301) und ist Teil 
des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutz-
gesetz) als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung 
gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. 
L 206 vom 22.07.1992 S. 7) und als Europäisches 
Vogelschutz gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten (ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt auf Flächen der Stadt Blieskas-
tel, in den Gemarkungen Altheim und Brenschelbach 
sowie in der Gemeinde Gersheim, dort in den Gemar-
kungen Medelsheim, Peppenkum und Utweiler. Das 
Schutzgebiet gliedert sich in insgesamt acht Teilbe-
reiche, darunter vier Kleinstflächen mit außergewöhn-
lich gut ausgeprägten Mardellengewässern sowie die 
Bereiche der bereits bestehenden Naturschutzgebiete 
„Großbirkel-Hungerberg“, „Moorseiters“, „Wachhol-
derberg“ und „Schloßhübel“. Das Gebiet wird teilwei-
se durch die Landesgrenzen zu Rheinland-Pfalz und 
Frankreich tangiert und befindet sich gänzlich im Bio-
sphärenreservat Bliesgau, überwiegend innerhalb der 
Pflegezone.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Über-
sichtskarte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, 
durch schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flur-
stückgenaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, wiedergege-
ben. Diese Karten und der Verordnungstext werden 
im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich jeweils bei der 
Stadt Blieskastel und der Gemeinde Gersheim. Verord-
nungstext und Karten können bei den ge nannten Stel-
len eingesehen werden.
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der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be-
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirt schafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der Ma-
nagementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er-
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh-
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil-
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management-
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn-
zeichnen und dauerhaft zu verwah ren.

(4) Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in ei-
nem Managementplan nach Ab satz 3 enthalten sind, 
werden unter Aufsicht der Obersten Naturschutz-
behörde oder der von ihr beauftragen Stelle durch 
diese oder in deren Auftrag, im Bereich des Staats-
waldes auch durch den SaarForst Landesbetrieb und 
im Bereich der Zweckverbände für die Durchfüh-
rung von Naturschutzgroßprojekten auch durch die 
Zweckverbände durch geführt. Von einem Manage-
mentplan nach Absatz 3 abweichende Pflege- und 
Ent wicklungsmaßnahmen bedürfen der vorherigen 
Zulassung durch die Oberste Naturschutzbehörde 
oder der von ihr beauftragten Stelle. Bei Verpachtung 
der im Eigentum der Städte und Ge meinden, Zweck-
verbände zur Durchführung von Naturschutzgroß-
projekten, des Lan des oder des Bundes befindlichen 
Grundstücke und bei vertraglichen Vereinbarun gen 
zur Förderung der Nutzung sind die Vorgaben des Ma-
nagementplans für die betroffene Fläche zu beachten 
und in den Pachtvertrag aufzunehmen.

§ 7 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 4 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 5 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes eines 
Lebens raumtyps oder einer Art eingetreten ist oder 
begründet zu erwarten ist, kann das Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um 
die Erhaltung oder Wiederherstellung des Erhaltungs-
zustandes sicher  zu stellen.

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 4 oder 5 verstößt.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.
Gleichzeitig treten die Verordnungen über die Natur-
schutzgebiete „Großbirkel-Hungerberg“ vom 25. Ap-
ril 1988 (Amtsbl. S. 404), „Schlosshübel“ vom 
6. März 1992 (Amtsbl. S. 364) und „Wacholderberg“ 
vom 1. September 1969 (Amtsbl. S. 657) in der jeweils 
geltenden Fassung außer Kraft.
Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen tritt gleichzeitig die „Verordnung über die Land-
schaftsschutzgebiete für das Kreisgebiet Homburg 
(Saar)“ vom 12. Dezember 1973 (Amtsbl. S. 867 ff.) in 
der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 27. September 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Hervorheben

G.Schommer
Hervorheben
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±

Anlage
zur Verordnung über das Naturschutz-
gebiet N 6809 - 301

Bickenalbtal
vom 27. September 2017

0 530 1.060 1.590 2.120265
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)




